
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Schenkungsteuer: Zuwendender muss 
nicht immer Schenkungswillen haben

Die Festsetzung von Schenkungsteuer 
knüpft regelmäßig daran an, dass eine frei-
gebige Zuwendung vorliegt. Das ist der so 
genannte Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG. Dabei müssen Schenker und 
Beschenkter subjektiv von der Freigebig-
keit ausgehen. Doch keine Regel ohne Aus-
nahme. Nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG „gilt“ 
als Schenkung auch die Werterhöhung 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, 
die ein Gesellschafter durch die Leistung 
einer anderen Person an die Gesellschaft 
erlangt. Soeben hat der Bundesfinanz-
hof entschieden, dass in den Fällen § 7  
Abs. 8 Satz 1 ErbStG eine Schenkung fin-
giert wird. Und vor allem: Die Freigebigkeit 

der Leistung an die Gesellschaft ist - an-
ders als beim Grundtatbestand des § 7 Abs. 
1 Nr. 1 ErbStG - nicht Voraussetzung für die 
Steuerbarkeit (BFH-Urteil vom 10.4.2024, II 
R 22/21). 

Der Sachverhalt in Kürze: Herr A erbte ge-
meinsam mit seinen Kindern, seinem Bru-
der und seinen Neffen einen Anteil an der 
T-GmbH. Die übrigen Anteile hielt eine KG, 
an der wiederum Herr A mit zwei Brüdern 
beteiligt war. Die Miterben veräußerten 
ihren geerbten Anteil an der T-GmbH ge-
meinschaftlich zu einem Kaufpreis von 
300.000 Euro direkt an die T-GmbH. Das Fi-
nanzamt sah hierin einen schenkungsteu-
erpflichtigen Vorgang gemäß § 7 Abs. 8 Satz 
1 ErbStG, denn seines Erachtens lag der 
Wert des veräußerten Geschäftsanteils bei 
über 1,8 Mio. Euro. Letztlich wurden also 
Herr A und die anderen KG-Gesellschafter 
mittelbar bereichert. Nach Ansicht des Fis-
kus könnten sie ihre GmbH-Anteile, die sie 
direkt oder indirekt (über die KG) halten, 

ja sofort veräußern und dabei einen - ver-
meintlichen - Gewinn erzielen. Herr A ar-
gumentierte hingegen, dass der Kaufpreis 
von 300.000 Euro wie unter fremden Drit-
ten ausgehandelt worden sei. Ein Schen-
kungswille habe also nicht bestanden. 
Doch der BFH pflichtet dem Finanzamt bei. 

§ 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG fingiere eine Schen-
kung des an eine Kapitalgesellschaft Leis-
tenden an den mittelbar oder unmittelbar 
beteiligten (Mit-)Gesellschafter, dessen 
Geschäftsanteil durch die Leistung eine 
Werterhöhung erfährt. § 7 Abs. 8 Satz 1 
ErbStG verdränge als Spezialtatbestand 
den Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG. Die Vorschrift verlange - anders als 
der schenkungsteuerrechtliche Grundtat-
bestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG - keine 
freigebige Vermögensverschiebung. Maß-
gebend für die Steuerbarkeit nach § 7 Abs. 
8 Satz 1 ErbStG sei allein die Werterhöhung 
von Anteilen an der Gesellschaft, die ein 
unmittelbar oder mittelbar beteiligter Ge-
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sellschafter durch die Leistung des Zuwen-
denden an die Gesellschaft erlangt. End-
gültig entschieden hat der BFH aber noch 
nicht. Die Vorinstanz muss nun noch kon-
kret feststellen, ob und in welcher Höhe 
die Leistung an die Gesellschaft tatsäch-
lich zu einer Werterhöhung von Anteilen 
an der Kapitalgesellschaft geführt hat. Der 
BFH führt im Rahmen seiner Urteilsbegrün-
dung aus, welche Grundsätze bei dieser 
Feststellung zu beachten sind. Hierauf soll 
im Rahmen dieser Mandanteninformation 
aber nicht näher eingegangen werden.

Praxistipp:
Erst kürzlich hatte das Finanzgericht 
Münster in einem vergleichbaren 
Fall zugunsten des Steuerpflichtigen 
entschieden (Urteil vom 23.5.2024, 3 K 
2585/21 Erb). Auch im Falle des § 7 Abs. 
8 Satz 1 ErbStG ergebe die Gesetzes-
auslegung, dass subjektiv ein „Wille 
zur Unentgeltlichkeit“ vorliegen müsse. 
Das Finanzamt hat gegen dieses Urteil 
die Revision eingelegt und es steht aus 
Sicht des Steuerpflichtigen zu befürch-
ten, dass der BFH dieser im Lichte der 
neuen Rechtsprechung stattgeben wird.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Inflationsausgleichsprämie: Zahlung an 
Eltern in Elternzeit nicht erforderlich?

Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeitern eine 
Inflationsausgleichsprämie gewähren, die 
bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steu-
er- und sozialversicherungsfrei bleibt. Vor-
aussetzung ist, dass die Leistung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt wird. Die Regelung gilt für Zahlun-
gen, die vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 
geleistet werden (§ 3 Nr. 11c EStG). Steuer-
lich gibt es prinzipiell keine Verpflichtung, 
die Prämie an alle Arbeitnehmer auszuzah-
len. Das heißt, der Arbeitgeber hat es in 
der Hand, dem einen Arbeitnehmer eine 
steuerfreie Inflationsausgleichsprämie zu 
zahlen und dem anderen nicht (BT-Druck-
sache 20/3987 vom 14.10.2022). Doch die 
steuerliche Sichtweise gilt nicht für das 
Arbeitsrecht. So dürfen Arbeitgeber nicht 
einfach willkürlich bestimmte Arbeitneh-
mer begünstigen bzw. andere benachtei-
ligen. Sofern nicht alle Arbeitnehmer eine 
Prämie erhalten oder diese ihrer Höhe 
nach differenziert gezahlt wird, müssen 
objektive Gründe für die unterschiedli-
che Behandlung vorliegen. Ansonsten gilt 
arbeitsrechtlich der Gleichbehandlungs-
grundsatz. Das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf hat entschieden, dass ein Tarifver-
trag den Inflationsausgleich während der 
Elternzeit ausschließen darf. Eine entspre-
chende tarifliche Regelung verstößt nicht 

gegen das Gleichbehandlungsgebot (Urteil 
vom 14.8.2024, 14 SLa 303/24).
Die Klägerin ist bei einem kommunalen Ar-
beitgeber beschäftigt. Sie befand sich vom 
14.6.2022 bis zum 13.4.2024 in Elternzeit. Ab 
dem 14.12.2023 bis zum Ende der Elternzeit 
arbeitete sie mit 24 Wochenstunden in 
Teilzeit (Vollzeit = 39 Wochenstunden). Der 
auf das Arbeitsverhältnis der Klägerin an-
zuwendende Tarifvertrag über Sonderzah-
lungen zur Abmilderung der gestiegenen 
Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) 
sah im Juni 2023 einen Inflationsausgleich 
von einmalig 1.240 Euro und in den Mona-
ten Juli 2023 bis Februar 2024 von monat-
lich 220 Euro vor. Allerdings sah der Tarif-
vertrag auch vor, dass für die Gewährung 
der Prämie an mindestens einem Tag ein 
Anspruch auf Entgelt bestanden haben 
muss. Die Kommune zahlte der Klägerin die 
Prämie nur für die Monate Januar und Fe-
bruar 2024 in Höhe von 135,38 Euro (24/39 
von 220 Euro). Die Klägerin ist der Ansicht, 
dass dieser Tarifvertrag gegen das arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgebot ver-
stößt. Eine Herausnahme von Beschäftig-
ten ohne Entgelt(fortzahlungs)bezug laufe 
dem Zweck der Inflationsausgleichszah-
lung, einer Entlastung in Bezug auf die ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten, zuwider. 
Berechtigt sind nach dem Tarifvertrag auch 
Arbeitnehmer, denen ein Krankengeldzu-
schuss zustand, selbst wenn dieser de fac-
to durch die Sozialversicherungsträger we-
gen Barleistungen nicht gezahlt wird, sowie 
Arbeitnehmer, die nur Kinderkrankengeld 
erhalten. Die Differenzierung zwischen die-
sen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern in 
Elternzeit sei nicht gerechtfertigt. Doch das 
LAG hält die Differenzierung für zulässig.

Die tarifliche Regelung verstoße nicht ge-
gen das Gleichbehandlungsgebot. Sie ist 
wirksam. Die Tarifvertragsparteien dürfen 
den Bezug von Entgelt an mindestens ei-
nem Tag als Anspruchsvoraussetzung für 
den Inflationsausgleich festlegen. Weil 
das Arbeitsverhältnis während der Eltern-
zeit - ausgenommen die Teilzeittätigkeit 
- ruht, erfüllte die Klägerin diese Voraus-
setzung nicht. Sie hatte keinen Entgeltan-
spruch. Diese Differenzierung sei sachlich 
gerechtfertigt und stelle keine mittelbare 
Diskriminierung dar, weil der tarifliche In-
flationsausgleich auch einen Vergütungs-
zweck verfolgt. Er sei arbeitsleistungsbe-
zogen ausgestaltet. Fehle es daran völlig, 
weil nicht an einem Tag ein Entgeltan-
spruch besteht, bestehe kein Anspruch. 
Soweit Beschäftigte, die Krankengeld bzw. 
Kinderkrankengeld beziehen, einen In-
flationsausgleich erhalten, erfolge dies 
aus sozialen Gründen zur Abmilderung 
besonderer Härten. Für diese durften die 
Tarifvertragsparteien andere Regelungen 
vorsehen als für Beschäftigte in Elternzeit. 
Die Inanspruchnahme einer Elternzeit sei 
im Regelfall planbar, die eigene oder die 

Erkrankung des Kindes trete dagegen ty-
pischerweise plötzlich und unerwartet auf. 
Das Gericht hat der Klägerin lediglich auf-
grund ihrer Teilzeittätigkeit für den Monat 
Dezember 2023 einen Inflationsausgleich 
von 220 Euro zugesprochen. Sie hatte in 
diesem Monat an einem Tag Anspruch auf 
Arbeitsentgelt. Für die Höhe der Inflati-
onsausgleichsprämie ist die am ersten Tag 
des Bezugsmonats vereinbarte Arbeitszeit 
maßgeblich. Diese war am 1.12.2023 noch 
fiktiv 100 Prozent (Quelle: LAG Düsseldorf, 
Pressemitteilung vom 14.8.2024).

Praxistipp:
Die Entscheidung ist zwar zu einem 
Tarifvertrag im öffentlichen Dienst 
ergangen, dürfte aber auch für andere 
Tarifverträge und für nicht tarifgebun-
dene Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sinngemäß Bedeutung haben. Das LAG 
hat allerdings die Revision zugelassen. 
Möglicherweise ist das letzte Wort also 
noch nicht gesprochen. 

Immobilienbesitzer

 
Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug bei 
Lieferung von Mieterstrom zulässig

Wohnungsvermieter, die eine Photovol-
taikanlage installiert haben und den so 
produzierten Strom an ihre Mieter liefern, 
können für die Anschaffung der Photo-
voltaikanlage den Vorsteuerabzug errei-
chen - so lautet ein aktuelles Urteil des 
Bundesfinanzhofs. Praktische Bedeutung 
kommt dem allerdings nur für Anlagen zu, 
die bis Ende 2022 installiert worden sind, 
denn seit dem 1. Januar 2023 gilt für die 
Lieferung der Anlagen prinzipiell ein so 
genannter Nullsteuersatz, so dass ohnehin 
keine Vorsteuer entsteht (BFH-Urteil vom 
17.7.2024, XI R 8/21). 

Der Sachverhalt: Der Kläger vermietet um-
satzsteuerfrei ein Mehrfamilien- und ein 
Doppelhaus. Er hat auf beiden Objekten 
in 2018 jeweils eine Photovoltaikanlage 
einschließlich eines Batteriespeichers ins-
tallieren lassen. Der erzeugte Strom fließt 
direkt über den Batteriespeicher an die 
Mieter. Der überschüssige Strom wird an 
die N-GmbH geliefert. Der gegebenenfalls 
von den Mietern benötigte Reststrom wird 
im Namen und im Auftrag des Klägers von 
Fremdunternehmen bezogen und mit ei-
nem Gewinnaufschlag an die Mieter abge-
geben. Der Kläger rechnet mit den Mietern 
jährlich über einen Gemeinschaftszähler 
im jeweiligen Haus und entsprechende 
Unterzähler nach der individuellen Ver-
brauchsmenge ab. Hierüber hat er mit den 
Mietern eine „Zusatzvereinbarung zum 
Mietvertrag über Stromversorgung“ ge-
schlossen. Danach erfolgt die Versorgung 
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der Mieter mit Strom über die installierte 
Photovoltaikanlage. Der Stromlieferungs-
vertrag kann mit einer Frist von vier Wo-
chen zum Monatsende gekündigt werden. 
In 2018 machte der Kläger Vorsteuerbeträ-
ge aus der Anschaffung der Photovoltaik-
anlagen geltend. Das Finanzamt versagte 
den Vorsteuerabzug jedoch. Zur Begrün-
dung verwies es darauf, dass es sich bei 
der Stromlieferung seitens des Klägers 
an die Mieter um eine Nebenleistung zur 
steuerfreien Hauptleistung (Vermietung) 
handele. Nach Auffassung des Klägers 
hingegen stellen die Stromerzeugung und 
Lieferung an die Mieter einerseits und die 
Vermietungsleistung andererseits zwei ge-
trennte selbstständige Leistungen dar. Der 
BFH stimmt der Auffassung des Klägers zu.

Nebenleistungen zur Hauptleistung tei-
len deren Schicksal. Das heißt, dass eine  
Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien  
Vermietung von Wohnraum ebenfalls um-
satzsteuerfrei ist und damit der Vorsteuer-
abzug für Eingangsleistungen ausscheidet. 
Für den Fall, dass der Mieter über die Mög-
lichkeit verfügt, die Lieferanten und/oder 
die Nutzungsmodalitäten von Gegenstän-
den oder Dienstleistungen auszuwählen, 
können die entsprechenden Leistungen 
aber als von der Vermietung getrennt an-
gesehen werden. Mieter sind bei der Wahl 
ihrer Stromlieferanten frei. Dies ergibt 
sich bereits aus gesetzlichen Vorschriften.  
§ 42a Abs. 2 des Energiewirtschaftsge- 
setzes (EnWG) bestimmt ausdrücklich ein 
Kopplungsverbot von Miet- und Energie-
versorgungsvertrag. Ausgehend davon ist 
die Zurverfügungstellung von Elektrizität, 
über deren Verbrauch der Mieter entschei-
den kann und die durch die Anbringung 
von individuellen Zählern kontrolliert und 
in Abhängigkeit des Verbrauchs abge-
rechnet werden, grundsätzlich als von der 
Vermietung getrennt anzusehen. Die Ein-
gangsleistungen aus der Anschaffung der 
Photovoltaikanlagen hängen daher nicht 
mit umsatzsteuerfreien Vermietungsum-
sätzen zusammen, so dass der Vorsteuer-
abzug zulässig ist.

Praxistipp:
Anders ist die Rechtslage bei der 

„Lieferung von Wärme“. Hier hat der 
BFH entschieden, dass Vermieter von 
Wohnraum den Vorsteuerabzug für 
eine Heizungsanlage nicht erreichen 
können. Der Einbau oder die Erneu-
erung einer Heizungsanlage steht 
im Zusammenhang mit der umsatz-
steuerfreien Vermietung - und dieser 
Zusammenhang kann nicht gelöst  
werden, denn die Versorgung mit 
Wärme wird zum vertragsgemäßen 
Gebrauch „geschuldet“ (BFH-Urteil 
vom 7.12.2023, V R 15/21).

Praxistipp:
Die Finanzverwaltung ist laut Abschn. 
4.12.1. Abs. 5 Satz 3 UStAE bislang der 
Ansicht, dass auch die Lieferung von 
Strom durch den Vermieter in der 
Regel als Nebenleistung zur umsatz-
steuerfreien Wohnraumvermietung 
anzusehen ist. Vermieter können 
sich weiterhin auf den UStAE berufen 
und in der Stromlieferung eine reine 
Nebenleistung sehen, wenn sie die 
Steuerfreiheit ihrer entsprechenden 
Leistungen begehren. Wenn sie aber 
einen Vorsteuerabzug aus den Kosten 
für die Anschaffung und Installation 
ihrer Photovoltaikanlage geltend ma-
chen wollen, können sie sich auf das 
Besprechungsurteil berufen. Allerdings 
ist zu beachten, dass dadurch die steu-
erpflichtigen Stromlieferungen an die 
Mieter dauerhaft oder zumindest lang-
fristig umsatzsteuerpflichtig werden. 
Zudem gilt das Gesagte grundsätzlich 
nur für Fälle mit Anschaffungen der 
Anlagen vor 2023, da seitdem gemäß 
§ 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG regelmäßig ein 
Nullsteuersatz für die Lieferungen von 
entsprechenden Photovoltaikanlagen 
gilt. Darüber hinaus ist zu berücksich-
tigen, dass ein Vermieter, der Strom an 
seine Mieter liefert, möglicherweise 
zum Wiederverkäufer von Strom wer-
den kann. Die damit einhergehenden 
steuerlichen Pflichten können erheb-
lich sein, so dass nach Möglichkeit die 
Reaktion der Finanzverwaltung auf das 
aktuelle BFH-Urteil abgewartet werden 
sollte.

Erbschaftsteuer: Befreiung fürs Familien-
heim bei langer Erbauseinandersetzung

Die Vererbung des selbstgenutzten Fa-
milienheims an die Kinder ist unter be-
stimmten Voraussetzungen und bis zu 
einer bestimmten Größe erbschaftsteu-
erfrei möglich. Sofern das Kind, dem die 
Immobilie übertragen wird, selbst noch 
nicht oder nicht mehr in dem Familienheim 
wohnt, ist die Befreiung davon abhängig, 
dass der Einzug innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem Erbfall erfolgt. Ein späte-
rer Einzug führt nur in Ausnahmefällen zum 
steuerfreien Erwerb des Familienheims 
(BFH-Urteil vom 28.5.2019, II R 37/16). Die 
Steuerbefreiung für ein Familienheim kann 
im Übrigen nur der Eigentümer beanspru-
chen, der die Wohnung selbst nutzt, nicht 
aber ein (Mit-)Eigentümer, der dort nicht 
wohnt. Die Steuerbefreiung kann aber von 
dem einen Miterben auf einen anderen 
Miterben übergehen, wenn eine Erbausein-
andersetzung erfolgt. Man spricht hier von 

einem „Begünstigungstransfer“ (§ 13 Abs. 
1 Nr. 4c Satz 4 ErbStG). Nach dem Willen 
der Finanzverwaltung muss eine Erbaus-
einandersetzung aber alsbald nach der 
Erbschaft erfolgen, damit der Wohnungs-
nutzer möglichst das Alleineigentum er-
hält. Mit „alsbald“ ist regelmäßig eine Frist 
von maximal sechs Monaten gemeint (H E 
13a.11 der ErbStR). Der Bundesfinanzhof hat 
nun entschieden, dass auch ein Zeitraum 
von weit mehr als sechs Monaten bis zur 
Erbauseinandersetzung unschädlich sein 
kann, dem Begünstigungstransfer von dem 
einen auf den anderen Miterben also nicht 
entgegensteht (BFH-Urteil vom 15.5.2024, II 
R 12/21).

Es ging um folgenden Sachverhalt: Der 
Kläger und sein Bruder sind zu je 1/2 Er-
ben ihrer im Jahr 2015 verstorbenen Eltern. 
Zum Nachlass gehörte auch das Familien-
heim. Zum Zwecke der Erbauseinanderset-
zung trafen die Brüder erst im Jahr 2018 
eine Vereinbarung, da sich diese aufgrund 
weiteren Vermögens als recht komplex 
erwies. Unter anderem erhielt der Kläger 
von seinem Bruder dessen hälftigen Ei-
gentumsanteil an dem Familienheim. Da 
der Kläger die andere Hälfte des Familien-
heims selbst geerbt hatte, wurde er somit 
Alleineigentümer der Immobilie. Er wohnte 
bereits in dem Familienheim und beantrag-
te beim Finanzamt die volle - und nicht nur 
die hälftige - erbschaftsteuerliche Befrei-
ung für das Familienheim. Das Finanzamt 
lehnte dies ab. Eine Erbauseinanderset-
zung könne steuerlich nur berücksichtigt 
werden, wenn sie zeitnah - also innerhalb 
von sechs Monaten - nach dem Erbfall er-
folge. Hier seien zwischen dem Erbfall und 
der Erbauseinandersetzung jedoch mehr 
als zwei Jahre vergangen. Folglich könne 
die Steuerbefreiung nur für den unmit-
telbar geerbten Anteil des Klägers, nicht 
jedoch für den vom Bruder übertragenen 
Anteil gewährt werden. Die dagegen ge-
richtete Klage hatte Erfolg. Der BFH hat das 
Urteil der Vorinstanz nun bestätigt. 

Die Begründung der Richter: Der Zeit- 
ablauf von mehr als zwei Jahren steht der 
Begünstigung nicht entgegen. Nutzt der 
erwerbende Miterbe die vormals vom Erb- 
lasser genutzte Wohnung innerhalb ange-
messener Zeit für eigene Wohnzwecke, ist 
der Begünstigungstransfer nach § 13 Abs. 
1 Nr. 4c Satz 4 ErbStG unabhängig davon zu 
gewähren, ob die Erbauseinandersetzung 
zeitnah zum Erbfall erfolgt. Eine zeitliche 
Nähe zum Erbfall ist für die Teilung des 
Nachlasses nicht vorgeschrieben. Deshalb 
kann bei einer Auseinandersetzung von 
Erbengemeinschaften eine Begünstigung 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 4 ErbStG auch 
zu gewähren sein, wenn die Auseinander-
setzungsvereinbarung nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Erbfall geschlos-
sen wird.
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Praxistipp:

Im Urteilsfall war wichtig, dass der Klä-
ger bereits vor der Auseinandersetzung 
das Familienheim selbst bewohnt hat 
und eine entsprechende Zuordnung 
unter den Erben von Anfang an beab-
sichtigt war. Damit bestand ein enger 
Zusammenhang der Zuordnung der 
Wohnung mit der Teilung des Nachlas-
ses. Hätte die Erbengemeinschaft den 
Nachlass hingegen zunächst willent-
lich ungeteilt belassen, und würde der 
Entschluss, den Nachlass zu teilen, auf 
einer neuen Willensbildung beruhen, 
wäre die Übertragung nicht begünstigt 
gewesen.

Alle Steuerzahler

Kinderfreibetrag: Verfassungsbeschwer-
de als unzulässig verworfen

Eltern erhalten für ihre minderjährigen 
Kinder bzw. für Kinder, die sich in der 
Ausbildung befinden, entweder Kinder-
geld oder einen steuerlichen Kinderfrei-
betrag (§ 32 Abs. 6 EStG). Im Jahr 2014 
war je Kind ein Kinderfreibetrag von  
4.368 Euro zu berücksichtigen. Das Nieder-
sächsische Finanzgericht hatte die Höhe 
des Kinderfreibetrages des Jahres 2014 
für zu niedrig befunden und deshalb das 
Bundesverfassungsgericht angerufen (Be-
schluss vom 2.12.2016, 7 K 83/16). Seitdem 
ergehen die Einkommensteuerbescheide 
im Hinblick auf die „Höhe der kindbezoge-
nen Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Satz 1 und 
2 EStG“ vorläufig. Das Bundesverfassungs-
gericht hält die so genannte Richtervorlage 
des Niedersächsischen FG jedoch für un-
zulässig (BVerfG-Beschluss vom 5.9.2024, 2 
BvL 3/17). 

Die Klägerin des Ausgangsverfahrens hat 
zwei Töchter. Bei der Einkommensteuer 
2014 berücksichtigte das Finanzamt für 
beide Kinder jeweils den Kinderfreibetrag. 

Die Klägerin hielt dessen Höhe für verfas-
sungswidrig und legte gegen den Steuer-
bescheid erfolglos Einspruch ein. Das Nie-
dersächsische FG setzte das nachfolgende 
Klageverfahren aus und legte dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage zur Prüfung 
vor, ob der Kinderfreibetrag 2014 der Höhe 
nach den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen genügt. Nicht verfahrensgegen-
ständlich ist hingegen der ebenfalls in § 
32 Abs. 6 Satz 1 EStG geregelte zusätzliche 
Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf. Die Vorla-
ge wurde von Karlsruhe nun aber für un-
zulässig befunden. Das vorlegende Gericht 
habe ungenügend dargelegt, weshalb es 
von der Verfassungswidrigkeit der in § 32 
Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 EStG festgelegten 
Höhe des Kinderfreibetrags 2014 überzeugt 
ist. Die Ausführungen des vorlegenden Ge-
richts seien insgesamt nicht nachvollzieh-
bar und ließen überdies nicht erkennen, 
dass es die Frage der Verfassungsmäßig-
keit der Vorschrift sorgfältig geprüft hat.

Praxistipp:

In dem Verfahren des Niedersächsi-
schen FG ging es zwar „nur“ um das 
Jahr 2014, dennoch wird der erwähnte 
Vorläufigkeitsvermerk in sämtlichen 
Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume seit 2001 
gesetzt (BMF-Schreiben vom 31.1.2022, 
BStBl 2022 I S. 131). Es ist davon auszu-
gehen, dass die Vorläufigkeitsvermerke 
bald aufgehoben bzw. anhängige 
Einsprüche per Allgemeinverfügung 
zurückgewiesen werden. Das heißt: Die 
Einsprüche sind damit erledigt, ohne 
dass die jeweiligen Steuerbürger eine 
schriftliche Mitteilung vom Finanzamt 
bekommen. Gleiches gilt für entspre-
chende Anträge, die außerhalb eines 
Einspruchs gestellt wurden.

Adoptionskosten: Ablehnende Haltung 
zum Kostenabzug gilt weiter

Aufwendungen für die Adoption eines 
Kindes stellen keine außergewöhnli-
che Belastung dar - so lautet bereits 
seit langem die Auffassung des Bun-
desfinanzhofs (BFH-Urteil vom 13.3.1987, 
III R 301/84; BFH-Urteil vom 10.3.2015,  
VI R 60/11). Das Finanzgericht Münster 
hatte die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs kürzlich bestätigt, allerdings die 
Revision zugelassen (FG Münster, Urteil 
vom 25.6.2024, 14 K 1085/23 E). Insofern be-
stand zumindest etwas Hoffnung, dass das 
oberste deutsche Steuergericht seine ab-
lehnende Haltung revidieren könnte. Lei-
der ist das Urteil der Münsteraner Richter 
aber rechtskräftig geworden; die zugelas-
sene Revision wurde nicht eingelegt. Damit 
hat die bisherige Haltung des BFH weiter-
hin Bestand. Dem Urteil des FG Münster lag 
folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Kläger waren ungewollt kinderlos. Im 
Jahr 2022 adoptierten sie zwei im Ausland 
geborene Mädchen. Die Adoptionen wur-
den in Deutschland von einer staatlich 
anerkannten Adoptionsvermittlungsstelle 
begleitet. In ihrer Einkommensteuererklä-
rung machten die Kläger die Adoptions-
kosten als außergewöhnliche Belastungen 
(§ 33 EStG) geltend. Sie verwiesen darauf, 
dass ihnen die Aufwendungen zwangsläu-
fig entstanden seien. So hätten sie vor der 
Adoption die langwierige und strapaziöse 
Behandlung einer künstlichen Befruchtung 
erfolglos auf sich genommen. Da der BFH 
die Aufwendungen einer künstlichen Be-
fruchtung zur Erfüllung des individuellen 
Kinderwunsches als zwangsläufig aner-
kannt habe (z.B. BFH-Urteil vom 5.10.2017, 
VI R 2/17), müssten auch die Kosten einer 
Adoption als zwangsläufig gelten und folg-
lich als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden. Finanzamt und 
Finanzgericht verweigerten jedoch den 
Kostenabzug. Auch wenn der Entschluss 
zur Adoption erst nach erfolgloser Kinder-
wunschbehandlung gefasst wurde, komme 
ein Abzug der Kosten als außergewöhnli-
che Belastung nicht in Betracht.
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